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Arbeitshilfe "Anlagen für den Veloverkehr" 
 
Das Tiefbauamt des Kantons Bern hat die neue Arbeitshilfe Anlagen für den Veloverkehr erarbeitet. Die 
Anlagen für den Veloverkehr umfassen grundsätzlich alle Strassen und Wege, die Velofahrerinnen und 
Velofahrer benützen dürfen. Zu den Veloverkehrsanlagen zählen somit Velowege, Strassen mit Radstrei-
fen und Strassen ohne speziell dem Veloverkehr vorbehaltene Flächen.  
 

Adressaten der Arbeitshilfe "Anlagen für den Veloverkehr" sind in erster Linie die Eigentümer der Strassen 
mit Velorouten von kantonaler Netzfunktion gemäss kantonalem Sachplan Veloverkehr vom  
3. Dezember 2014, das heisst vor allem der Kanton Bern, aber auch Gemeinden. Das Dokument dient 
zudem Planern und Ingenieurbüros als Projektierungshilfe. 
 

Das Dokument steht als Download auf der Webseite der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion zur Verfü-
gung: www.bve.be.ch  Mobilität & Verkehr  Publikationen  Langsamverkehr). 

 

Für fachliche Rückfragen zum Dokument wenden Sie sich an die Fachstelle Langsamverkehr des Tief-
bauamtes des Kantons Bern: 

 
Tiefbauamt Kanton Bern 
Dienstleistungszentrum 
Fachstelle Langsamverkehr 
Reiterstrasse 11 
3011 Bern 
Tel: 031 633 35 11 
Mail: info.tba@bve.be.ch 
 
 
 TIEFBAUAMT DES KANTONS BERN 
  
 Stefan Studer 
 Kantonsoberingenieur 
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Seit diesem Sommer liegt die Arbeitshilfe „Anlagen 
für den Veloverkehr im Kanton Bern“ des kantonalen 
Tiefbauamtes vor. Idee und einige Inhalte der neuen 
Arbeitshilfe stammen von der überarbeiteten Richtlinie 

„Anlagen für den leichten Zweiradverkehr des Kantons 
Zürich“, welche das kantonale Tiefbaumt des Kantons 
Zürich dem Kanton Bern in verdankenswerter Weise 
zur Verfügung gestellt hat.

ZIEL UND ZWECK DER ARBEITSHILFE
Adressaten der Arbeitshilfe „Anlagen für den Veloverkehr im 
Kanton Bern“ sind in erster Linie die Projektleiter der Ober-
ingenieurkreise des Tiefbauamts des Kantons Bern und die 
Auftragnehmer für die Projektierung von Kantonsstrassenpro-
jekten. Weitere Adressaten sind die Gemeinden, namentlich 
Strasseneigentümer von Velorouten mit kantonaler Netzfunkti-
on gemäss kantonalem Sachplan Veloverkehr vom 3.12.2014.. 

Das Dokument dient somit allen Planern und Ingenieurbü-
ros als Projektierungshilfe, indem aufgezeigt wird, wie Anlagen 
für den Veloverkehr zweckdienlich ausgebildet werden können. 
Das Dokument äussert sich vorwiegend zu Radstreifen und 
Velowegen. Aber auch andere, dem Veloverkehr offen stehen-
de Strassen, die keine separaten Veloverkehrsflächen aufwei-
sen, werden am Rande behandelt.

Der Entscheid über die Wahl der geeigneten Veloverkehrs-
anlage für einen konkreten Strassenabschnitt erfolgt anhand 
einer Analyse gemäss der Arbeitshilfe „Standards Kantons-
strassen“ (Tiefbauamt des Kantons Bern 2011) und unter Be-
rücksichtigung von Frequenzen und Art des Veloverkehrs (All-
tag, Freizeit). 

Die Reaktionen auf die neue Arbeitshilfe waren bislang posi-
tiv. Geschätzt werden vorab die knappen Zusammenstellungen 
von wichtigen, sicherheitsrelevanten Inhalten der Schweizer 
Normen, so beispielsweise die Angaben zu den Normbreiten 
von Radstreifen und Radwegen. Auch die praxiserprobten Hin-
weise, z.B. in welchen Fällen von diesen Normbreiten abge-
wichen werden kann, werden sehr geschätzt, machen sie die 
Arbeitshilfe doch zu einem praxistauglichen Instrument bei der 
Lösungssuche. 

Mit dem neuen Dokument ist eine fundierte und nach-
vollziehbare Basis geschaffen worden, welche Grundsatz-
diskussionen überflüssig macht. Aufgrund des anhaltenden 
Spardruckes sind auch bei Anlagen für den Veloverkehr ver-
hältnismässige und wo immer möglich auch kostengünstige 

NEUE ARBEITSHILFE „ANLAGEN FÜR DEN VELO-
VERKEHR IM KANTON BERN“

OLIVER DREYER, FACHSTELLE LANGSAMVERKEHR DES KANTONS BERN

Markierung und Signalisation bei der Einmündung einer untergeordneten Stras-
se in eine übergeordnete Strasse mit anliegendem, einseitigem Beidrichtungs-
veloweg. Der Veloverkehr geniesst gegenüber der unterge-ordneten Strasse 
den Vortritt (Art. 40 VRV).

Beispiel eines geschützten Linksabbiegens von einer Strasse mit Radstreifen in 
einen einseitigen Bei-drichtungsveloweg (ohne Benutzungspflicht). Für ungeübte 
Velofahrende besteht die Möglichkeit des indirekten Linksabbiegens via Fuss-
gängerstreifen. 
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Lösungen erforderlich. Die Arbeitshilfe trägt wesentlich dazu 
bei, diesem Anspruch gerecht zu werden.

Die Arbeitshilfe soll laufend verbessert werden. Rückmel-
dungen dazu nimmt die kantonale Fachstelle Langsamverkehr 
gerne entgegen: 

Tiefbauamt Kanton Bern
Dienstleistungszentrum
Reiterstrasse 11
3011 Bern
Tel: 031 633 35 90
Mail: oliver.dreyer@bve.be.ch

Die Arbeitshilfe steht als Download auf der Webseite des Tiefbauamts zur Verfügung 
(unter: http://www.bve.be.ch Mobilität & Verkehr --> Publikationen --> Langsamverkehr). 

Ende 2014 wird die Version in Französisch vorliegen. 

Anordnung eines Knotens mit Einmündung einer untergeordneten Strasse und 
einseitigem Beidrichtungsveloweg, welcher nicht vortrittsberechtigt die einmün-
dende Strasse quert. 

Gestaltungsbeispiel eines Kreisverkehrsplatzes mit velofreundlichen Massen 
(Zufahrt mind. 20 m lang gerade und 3.50 m breit, Radstreifen endet mind. 20 
m vor Kreisverkehrsplatz, kein Durchschuss möglich, Ausfahrt 4.50 m breit). 
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